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Zitiervorschlag: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern über die Werbung auf 
öffentlichen Straßen aus Anlass von allgemeinen Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheiden, 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden vom 13. Februar 2013 (AllMBl. S. 52, ber. S. 139) 

Bei allgemeinen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerentscheiden sind den politischen Parteien und 
Wählergruppen sowie den Antragstellerinnen und Antragstellern und vertretungsberechtigten Personen der 
zur Abstimmung zugelassenen Begehren angemessene Werbemöglichkeiten einzuräumen. Für die 
Parteien ergibt sich dies aus Art. 21 GG in Verbindung mit §§ 1 ff. des Parteiengesetzes, Art. 38 Abs. 1 
Satz 1 und Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG. Bei Volksbegehren und Volksentscheiden stellt sich der Anspruch der 
Antragstellerinnen und Antragsteller auf angemessene Wahlwerbung als Ausfluss ihres 
verfassungsrechtlich garantierten Initiativ- und Mitwirkungsrechts im Rahmen der Volksgesetzgebung 
gemäß Art. 71 ff. BV sowie Art. 7 Abs. 2 und Art. 12 Abs. 3 BV dar. Bei Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheiden resultiert ein Anspruch aus dem verfassungsrechtlich in Art. 7 Abs. 2 und Art. 12 Abs. 3 
BV garantierten Recht, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide zu initiieren, und hinsichtlich 
Bürgerentscheiden einfachrechtlich aus Art. 18a Abs. 15 Satz 2 GO und Art. 12a Abs. 14 Satz 2 LKrO, 
wonach bei diesen zur Information der Bürgerinnen und Bürger von der Gemeinde den Beteiligten die 
gleichen Möglichkeiten wie bei Gemeinderats- oder Kreistagswahlen eröffnet werden. Die Belange der 
Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs dürfen aber auch bei allgemeinen Wahlen, Volksbegehren, 
Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden nicht missachtet werden.


